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Kirchliche Gesetze

Kirchliches Gesetz
über die Feststellung des

Haushaltsbuches
der Evangelischen Landeskirche

in Baden
für die Jahre 2018 und 2019
(Haushaltsgesetz 2018/2019 -

HHG 2018/2019)
Vom 26. Oktober 2017

Die Landessynode hat gemäß Artikel 102 der Grund-
ordnung der Evangelischen Landeskirche in Baden
(GO) vom 28. April 2007 (GVBl. S. 81), zuletzt
geändert am 19. Oktober 2016 (GVBl. S. 226) das
folgende kirchliche Gesetz beschlossen:

§ 1
Haushaltsfeststellung

(1)  Für die Haushaltsjahre 2018 und 2019 wird das
diesem Gesetz als Anlage 2 beigefügte Haushaltsbuch
(Leistungsplanung) der Landeskirche in Einnahmen
und Ausgaben wie folgt festgestellt:

1. Für den Haushalt
a) Für das Haushaltsjahr

2018 auf 464.975.500 Euro
b) Für das Haushaltsjahr

2019 auf 476.652.400 Euro
2. Für den Struktur-

stellenplan
a) Für das Haushaltsjahr

2018 auf 1.077.500 Euro
b) Für das Haushaltsjahr

2019 auf 1.044.700 Euro

(2)  Für die Bewirtschaftung der Personalausgaben ist
der dem Haushaltsbuch (Leistungsplanung) beige-
fügte Stellenplan 2018/2019 verbindlich. Stellener-
weiterungen im Bereich der Zentralen Gehaltsabrech-
nungsstelle sind bei vollständiger Refinanzierung
möglich.
(3)  Der dem Haushaltsbuch (Leistungsplanung)
beigefügte, für das kirchliche Haushaltswesen geglie-
derte Buchungsplan ist im Einzelnen für die Bewirt-
schaftung der Mittel maßgebend.
(4)  Die dem Haushaltsbuch (Leistungsplanung) bei-
gefügten Wirtschaftspläne werden in Einnahmen (ein-
schließlich der im landeskirchlichen Haushalt jeweils
veranschlagten Mittel) und Ausgaben wie folgt fest-
gestellt:

Bezeichnung Haushaltsjahr
2018 2019

Evangelische Jugend-
bildungsstätte
Neckarzimmern 1.211.500 € 1.484.700 €
Evangelische Jugend-
bildungsstätte
Ludwigshafen 798.500 € 565.900 €
Haus der Kirche
Bad Herrenalb 1.972.800 € 1.957.500 €

§ 2
Steuersatz

(1)  Der Steuersatz für die einheitliche Kirchensteuer
als Zuschlag zur Einkommen-, Lohn- und Kapitaler-
tragssteuer gemäß § 5 Absatz 1 der Steuerordnung der
Evangelischen Landeskirche in Baden (Steuerord-
nung) wird für die Kalenderjahre 2018 und 2019 auf
8 Prozent der Bemessungsgrundlage festgesetzt.
In den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer nach
Maßgabe von § 40, § 40a Absatz 1, 2a und 3 und § 40b
des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie bei der
Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzu-
wendungen nach § 37a und § 37b EStG, sieht der
gleichlautende Erlass der obersten Finanzbehörden
der Länder vom 8. August 2016, S 2447 BStBl. I
S. 773 vor, dass ein vereinfachtes Verfahren zum
Kirchensteuerabzug oder ein Nachweisverfahren
gewählt werden kann. Bei Anwendung der Verein-
fachungsregelung beträgt der ermäßigte Steuersatz 5,5
Prozent der pauschalen Lohnsteuer bzw. der als Lohn-
steuer geltenden pauschalen Einkommensteuer.
Bei Anwendung des Nachweisverfahrens ist die
Kirchenzugehörigkeit aller Empfänger festzustellen
und nur für Kirchenmitglieder die Steuer nach Satz 1
einzubehalten.
(2)  Die Kirchensteuer aus dem Zuschlag zur Einkom-
mensteuer gemäß § 19 KiStG wird auf Antrag des
Steuerpflichtigen vom Evangelischen Oberkirchenrat
Karlsruhe auf 3,5 Prozent des für die Ermittlung der
Kirchensteuer maßgebenden zu versteuernden Ein-
kommens ermäßigt, sofern während des gesamten
Veranlagungsjahres Kirchensteuerpflicht bestand.
(3)  Von Kirchenmitgliedern, deren Ehegatten oder
Lebenspartner keiner kirchensteuererhebenden
Religionsgemeinschaft angehören und die nicht nach
dem Einkommensteuergesetz getrennt oder besonders
veranlagt werden, wird Kirchgeld in glaubensver-
schiedener Ehe bzw. Lebenspartnerschaft gemäß
§ 4 Nr. 4 Steuerordnung nach folgender gestaffelter
Tabelle erhoben:
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Stufe Bemessungsgrundlage
(Gemeinsam zu versteuerndes
Einkommen unter sinnge-
mäßer Anwendung des
§ 51a Absatz 2 EStG)

Jährliches
besonderes
Kirchgeld

Euro Euro
1 30.000 - 37.499 96
2 37.500 - 49.999 156
3 50.000 - 62.499 276
4 62.500 - 74.999 396
5 74.500 - 87.499 540
6 87.500 - 99.999 696
7 100.000 - 124.999 840
8 125.000 - 149.999 1.200
9 150.000 - 174.999 1.560
10 175.000 - 199.999 1.860
11 200.000 - 249.999 2.220
12 250.000 - 299.999 2.940
13 300.000 - und mehr 3.600

Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der
Kirchensteuer vom Einkommen und dem Kirchgeld in
glaubensverschiedener Ehe bzw. Lebenspartnerschaft
durchzuführen, wobei der höhere Betrag festgelegt
wird.
Das Kirchgeld in glaubensverschiedener Ehe bzw.
Lebenspartnerschaft bemisst sich nach dem gemein-
samen zu versteuernden Einkommen. Bei der Ermitt-
lung der Bemessungsgrundlage ist § 51 a Absatz 2
EStG sinngemäß anzuwenden.
Beginnt oder endet die glaubensverschiedene Ehe
bzw. Lebenspartnerschaft im Laufe des Kalender-
jahres, so ist das jährliche Kirchgeld für jeden Monat,
während dessen Dauer die glaubensverschiedene Ehe
bzw. Lebenspartnerschaft nicht oder nur zum Teil
bestanden hat, um ein Zwölftel zu kürzen. Im Übrigen
gelten für den Beginn und das Ende der Kirchgeld-
pflicht die Vorschriften des Kirchensteuergesetzes
Baden-Württemberg.
Werden Einkommensteuervorauszahlungen festge-
setzt, so sind zu den entsprechenden Fälligkeits-
terminen auch Vorauszahlungen auf das Kirchgeld in
glaubensverschiedener Ehe bzw. Lebenspartnerschaft
zu leisten. Die Vorauszahlungen bemessen sich grund-
sätzlich nach dem Kirchgeld, das sich nach Anrech-
nung der Kirchenlohnsteuer bei der letzten Veran-
lagung ergeben hat. Sind die Einkommensteuer-
vorauszahlungen nach den Vorschriften des Einkom-
mensteuergesetzes anzupassen, so hat eine entspre-
chende Anpassung der Vorauszahlungen auf das
Kirchgeld zu erfolgen.
(4)  Kirchenmitgliedern kann nach § 21 Absatz 2
Satz 2 KiStG Kirchensteuer gestundet oder erlassen
werden.

(5)  Kirchengemeinden, die gemäß § 5 Absatz 2
Steuerordnung Kirchensteuer aus den Grundsteuer-
messbeträgen als Ortskirchensteuer erheben, legen
den Hebesatz hierfür in den Ortskirchensteuerbe-
schlüssen fest.

§ 3
Kassenkredite

Der Evangelische Oberkirchenrat wird ermächtigt,
mit Genehmigung des Landeskirchenrats bis zu
3 Millionen Euro Darlehen zur vorübergehenden Ver-
stärkung der Betriebsmittel der Landeskirchenkasse
aufzunehmen.

§ 4
Verfügungsvorbehalt

Soweit die Entwicklung der Einnahmen und Aus-
gaben des Haushalts oder die Kassenlage es erfordern,
kann der Evangelische Oberkirchenrat die Verfügung
über bestimmte Anteile des Deckungsbedarfs von
einer vorherigen Genehmigung des für die Finanzen
zuständigen Mitglieds des Evangelischen Ober-
kirchenrates (Finanzreferentin bzw. Finanzreferent)
oder dessen Stellvertretung abhängig machen. Über
diese Entscheidung ist der Landeskirchenrat unver-
züglich zu informieren; er kann diese aufheben. Ver-
fügungsvorbehalte für einzelne Haushaltsstellen ent-
hält § 10.

§ 5
Haushaltssperren

(1)  Es werden folgende Haushaltssperren angebracht:
1. Im Budgetierungskreis 19.1 (Steueranteil Kirchen-

gemeinden) Buchungsplan 9310.9118 für die
Haushaltsjahre 2018 und 2019 in Höhe von jeweils
2,8 Millionen Euro.

2. Im Budgetierungskreis 19.3 (HH-Anteil Landes-
kirche) Buchungsplan 9700.9110 für die Haus-
haltsjahre 2018 und 2019 in Höhe von jeweils
4 Millionen Euro.

(2)  Der Landeskirchenrat kann die Haushaltssperren
ganz oder teilweise aufheben, wenn zum Haushalts-
ausgleich der in Absatz 1 genannten Haushaltsteile
keine über die geplanten Rücklagenentnahmen hin-
ausgehenden Entnahmen erforderlich sind.

§ 6
Deckungsfähigkeit

(1)  Die Einnahmen und Ausgaben innerhalb der
Unterabschnitte laut Buchungsplan 2181 (Evange-
lische Hochschule Freiburg - Studiengänge) und 7230
(ZGAST) sind gegenseitig deckungsfähig.
(2)  Rückführungen aus der Baunebenrechnung (Sach-
buch 02) sind der Neubau- bzw. Substanzerhaltungs-
rücklage zuzuführen.
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§ 7
Budgetierung

(1)  Innerhalb der jeweils ausgewiesenen Budgetie-
rungskreise (kleinste organisatorische Einheit im
Haushaltsbuch und die Organisationseinheit Referats-
leitung) dürfen Ausgaben - außer Personalkosten - nur
geleistet werden, soweit der aus den budgetierten Ein-
nahmen und Ausgaben resultierende Deckungsbedarf
nicht überschritten wird. Die Ausgaben - außer
Personalkosten - sind innerhalb der Budgetierungs-
kreise gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen
können in Höhe von bis zu 50.000 Euro für Mehraus-
gaben herangezogen werden. Hierbei dürfen Ein-
nahmen als Ersatz oder Zuweisungen für Personal-
kosten nicht berücksichtigt werden. Die Bestim-
mungen zu den Personalkosten in den nachstehenden
Absätzen und § 6 bleiben hiervon unberührt. Die
Betragsgrenze von 50.000 Euro nach Satz 3 gilt nicht
für zweckgebundene Mehreinnahmen aus Mitteln des
Landes Baden-Württemberg im Budgetierungskreise
2.5.1 (EHF). Die Budgetabrechnungen zum Jahresab-
schluss können auf Referatsebene vorgenommen
werden.
(2)  Kollekten und Spenden sind in vollem Umfang
dem jeweiligen Verwendungszweck zuzuführen.
(3)  Im Stellenplan ausgewiesene Personalstellen sind
innerhalb der gleichen Laufbahn gegenseitig
deckungsfähig. Die Pflicht zur Einhaltung des
Stellenplanes bleibt hiervon unberührt.
(4)  Soweit im Stellenplan ausgewiesene Stellen zeit-
weise oder auf Dauer nicht besetzt werden, können ab
einer Vakanzzeit von sieben Monaten für jede volle
Stelle des höheren Dienstes jährlich 53.000 Euro und
für alle anderen Stellen jährlich 42.000 Euro innerhalb
des landeskirchlichen Haushalts für Sachkosten
verwendet oder einer Budgetrücklage bzw. Projekt-
rücklage zugeführt werden. Bei teilweiser Nichtbe-
setzung sind vorgenannte Beträge im Verhältnis zu
kürzen. Anträge müssen spätestens bis zum Ablauf des
laufenden Haushaltsjahres bei der zuständigen Stelle
eingehen.
(5)  Verzichtet ein Kirchenbezirk für mindestens ein
Jahr oder auf Dauer auf die Besetzung einer oder
mehrerer Stellen, die dieser im Rahmen des von der
Landeskirche zur Verfügung gestellten Stellen-
kontingents beanspruchen könnte, werden die Beträge
nach Absatz 4 als Zuweisung ohne Zweckbindung und
Verwendungsnachweis an diesen ausbezahlt. Anträge
sind spätestens bis zum Ablauf des laufenden Haus-
haltsjahres beim Evangelischen Oberkirchenrat ein-
zureichen. Der Evangelische Oberkirchenrat wird
ermächtigt, insoweit über diesen Haushaltszeitraum
hinaus Verpflichtungen einzugehen.
Bei den Stellen der in den Kirchenbezirken einge-
setzten Kantorinnen und Kantoren (Organisations-
einheit 3.1.3, Buchungsplan 0210.423x) können die
Anträge ebenfalls bis Ende des jeweiligen laufenden
Haushaltsjahres eingereicht werden. Die Anträge sind
hier aber durch Referat 3 bei der zuständigen Stelle
einzureichen und die Kapitalisierungsbeträge einer für

Zwecke der Kantorenstellenfinanzierung gebundenen
Budgetrücklage zuzuführen.
(6)  Wird der veranschlagte Deckungsbedarf eines
Budgetierungskreises abzüglich der darin ausgewie-
senen Personalkosten (Hauptgruppe 4, ausgenommen
Gruppierung 425x, soweit nicht über den Stellenplan
budgetiert) im laufenden Haushaltsjahr nicht voll
benötigt, können bis zu 70 Prozent der erwirtschafte-
ten oder nicht ausgegebenen Mittel einer Budgetrück-
lage oder der Projektrücklage zugeführt werden.
Absatz 1 gilt sinngemäß. Die Budgetierungskreise
2.5.1 (EHF) mit dem Unterabschnitt 2181 und
7.4.3 (ZGAST) Unterabschnitt 7230 sind auf den
veranschlagten Deckungsbedarf abzurechnen.
(7)  Für einen Budgetierungskreis können Budget-
rücklagen zur Erreichung der Budgetvorgaben zum
Deckungsbedarf und zu den Leistungszielen aufgelöst
werden. Die Genehmigung nach § 48 Absatz 1 KVHG
gilt bis zu einem Betrag von 50.000 Euro unter
Beachtung von § 9 Absatz 3 als erteilt.

§ 8 Übertragbarkeit
Übertragbar sind die Mittel folgender Haushaltsstel-
len:

Budge-
tierungs-
kreis

Bezeichnung Haushaltsstelle
laut
Buchungsplan

0.2 Sachmittel Prälaturen 7520.6300
2.3.1 Druckkostenzuschüsse 5790.7900
2.4.0 Fort- und Weiterbildung 5290.6410
3.1.3 Kirchenmusik (Chor-

fest)
0210.6480

3.1.3 Posaunenarbeit (Landes-
posaunentag)

0230.6480

3.2.2 Krankenhausseelsorge,
Orgeln in Kranken-
hauskapellen

1410.7450

4.3.1 Kinder- und Jugend-
arbeit (You Vent, UNI,
Kinderkirchengipfel,
Landestreffen)

1120.6480

5.1.3 Hörgeschädigte 1421.7411
19.1 Steueranteil Kirchenge-

meinden
alle Haushalts-

stellen
19.1 Umlagen an EKD und

Unterstützung Partner-
kirche

3120.7430

19.3 Innovationsmittel 9810.8621 Un-
terkonten

101000 bis
900000

Dies gilt nur, wenn dadurch der Deckungsbedarf des
Budgets nicht überschritten wird.
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§ 9
Außer- und überplanmäßige Einnahmen und

Ausgaben
(1)  In Vollzug von § 48 Absatz 4 KVHG können
Verstärkungsmittel oder Innovationsmittel wie folgt
eingesetzt werden:
1. Zu Lasten der allgemeinen Verstärkungsmittel

(Buchungsplan 9810.8612) bis zu 10.000 Euro je
Maßnahme durch Genehmigung der Finanzrefe-
rentin bzw. des Finanzreferenten. Vor Inanspruch-
nahme bzw. Beantragung von Verstärkungsmitteln
ist die Möglichkeit der Heranziehung von Budget-
rücklagen nach § 7 Absatz 7 zu prüfen.

2. Zu Lasten der budgetbezogenen Innovationsmittel
(Buchungsplan 9810.8621.101000 bis 900000) bis
zu 10.000 Euro je Maßnahme durch Genehmigung
der für das Budget verantwortlichen Referats-
leitung. Die Referatsleitung informiert hierüber
das Kollegium. Bei Maßnahmen zwischen
10.001 Euro bis 50.000 Euro entscheidet das
Kollegium des Evangelischen Oberkirchenrates
mit einer Sammelinformation an den Landes-
kirchenrat. Maßnahmen ab 50.001 Euro genehmigt
der Landeskirchenrat. Eine Inanspruchnahme ist
nur für zusätzliche Maßnahmen, die nicht im
laufenden Haushalt veranschlagt sind, zulässig.
Nicht benötigte Mittel können der Kirchen-
kompass- oder Projektmittelrücklage zugeführt
oder in das Folgejahr übertragen werden.

(2)  70 Prozent der nicht verausgabten Mittel aus dem
Vergaberahmen für Leistungszahlungen an den Lehr-
körper der Evangelischen Hochschule Freiburg (EHF)
sind im Budgetierungskreis 2.5.1 der zweckge-
bundenen Vergaberücklage-EHF zuzuführen.
(3)  Die Finanzreferentin bzw. der Finanzreferent kann
mit Zustimmung der oder des Budgetverantwortlichen
die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aus-
gaben in Höhe von bis zu 50.000 Euro je Maßnahme
genehmigen, wenn hierfür Deckung aus einem
anderen Budgetierungskreis gegeben ist.
(4)  Zur Projektierung von Bauvorhaben können je
Haushaltsjahr 100.000 Euro der Neubau- oder Sub-
stanzerhaltungsrücklage entnommen werden.
(5)  Ein eventuell anfallender Haushaltsüberschuss
ist der Versorgungsstiftung zur Finanzierung von
weiteren Stellen der Landeskirche (§ 2 Absatz 1 Buch-
stabe b VersStG) zuzuführen.
(6)  Ein eventueller Überschuss im Steueranteil der
Kirchengemeinden ist dem Treuhandvermögen der
Kirchengemeinden zuzuführen.

§ 10
Verwendung von Rücklagen und weitere

Verfügungsvorbehalte
(1)  Gemäß § 48 Absatz 1 KVHG gilt die Verwendung
von
1. Substanzerhaltungsrücklagen für bewegliche

Sachen und
2. Substanzerhaltungsrücklagen für Gebäude im

Einzelfall bis zu 1 Million Euro als genehmigt.
Absatz 5 bleibt unberührt.

(2)  Die Verwendung der Innovationsrücklage bedarf
je Maßnahme ab 10.000 Euro der Genehmigung durch
den Landeskirchenrat, ansonsten entscheidet der
Evangelische Oberkirchenrat.
(3)  Die Verwendung der Haushaltsmittel für Projekte
(Buchungsplan 9810.6960) bedarf je Projekt bis zu
250.000 Euro der Genehmigung durch den Landes-
kirchenrat in synodaler Besetzung, ansonsten der
Genehmigung durch die Landessynode.
(4)  Die Verwendung der Mittel für Sonderstellen
(Buchungsplan 9810.6960) bedarf der Genehmigung
durch den Landeskirchenrat in synodaler Besetzung.
(5)  Die Verwendung der Haushaltsmittel für
Baumaßnahmen (Buchungsplan xxxx.95xx) bedarf ab
einem Betrag von 500.000 Euro je Maßnahme der
Genehmigung durch den Landeskirchenrat in syno-
daler Besetzung.

§ 11
Sonderzuweisung an Kirchenbezirke

Die Kirchenbezirke und Stadtkirchenbezirke erhalten
entsprechend Anlage 1, pro Haushaltsjahr befristet auf
den Haushaltszeitraum 2018/2019, einen Sonderzu-
weisungsbetrag (Buchungsplan 9310.7223). Die
Mittel werden durch Bescheid des Evangelischen
Oberkirchenrats zugewiesen und sind für bezirkliche
Schwerpunkte einzusetzen und sollen nicht für den
Haushaltsausgleich oder zur Ermäßigung von
Umlagen verwendet werden.

§ 12
Bürgschaften

Der Evangelische Oberkirchenrat wird ermächtigt,
namens der Landeskirche Bürgschaften bis zum
Gesamthöchstbetrag von 5 Millionen Euro zu über-
nehmen für Darlehen, die evangelische Kirchenge-
meinden sowie andere kirchliche Körperschaften,
kirchliche Stiftungen, Anstalten und Vereine zur
Errichtung oder den Umbau kirchlicher Gebäude,
nicht aber zur Instandsetzung, aufnehmen. Davon
dürfen 2 Millionen Euro nur für Bürgschaften mit
einer Laufzeit von höchstens zwei Jahren ohne
Verlängerungsmöglichkeit zur Besicherung von
Zwischenkrediten übernommen werden.

Gesetzes- und Verordnungsblatt der Evangelischen Landeskirche in Baden Nr. 3/2018   97



§ 13
Bewilligung für künftige Haushaltsjahre

Der Evangelische Oberkirchenrat wird ermächtigt, zu
Lasten künftiger Haushaltsjahre folgende Verpflich-
tungen einzugehen:

Haushalts-
stelle laut
Buchungs-
plan

Be-
zeich-
nung

Betrag Haus
halts-
zeit-
raum

Bemer-
kungen

9310.7216 Baubei-
hilfen
Stadt-
kirchen-
bezirke

10.000.000
€

2020/
2021

Struktur-
baupro-
gramm II
für Stadt-
kirchen-
bezirke

2180.9500 Bau-
maß-
nahmen

3.000.000 € 2020/
2021

General
sanierung
EH
Freiburg

9810.6960 Innere
Ver-
rechnun-
gen (Zu-
führung
Projekt-
sach-
buch)

2.000.000 € 2020/
2021

Flücht-
lingsarbeit

§ 10 bleibt unberührt.

§ 14
Haushaltsübergangsregelung

Für den Fall, dass bis zum 31. Dezember 2019 das
Haushaltsgesetz für die Jahre 2020 und 2021 noch
nicht beschlossen worden ist, wird der Evangelische
Oberkirchenrat ermächtigt, alle Personal- und Sach-
ausgaben monatlich mit einem Zwölftel der im Haus-
haltsbuch für das Jahr 2019 festgesetzten Beträge zu
leisten.

§ 15
Finanzausgleich

Für den Haushaltszeitraum 2018/2019 beträgt der
Anteil der Landeskirche 55 Prozent und der Anteil der
Kirchengemeinden 45 Prozent des Netto-Kirchen-
steueraufkommens.

§ 16
Inkrafttreten

Dieses kirchliche Gesetz tritt am 1. Januar 2018
in Kraft.

__________________________________

Dieses kirchliche Gesetz wird hiermit verkündet.
K a r l s r u h e ,  den 27. Oktober 2017

Der Landesbischof
P r o f .  D r .  J o c h e n

C o r n e l i u s - B u n d s c h u h
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Haushaltsgesetz 2018/19 Anlage 1 zu § 11
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Haushaltsbuch der Evangelischen
Landeskirche in Baden für die Jahre

2018/19 (hier Staatsgenehmigung)
OKR 04.01.2018
AZ: 51/40
Das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-
Württemberg in Stuttgart hat mit Schreiben vom
13. Dezember 2017, Az: RA-7141.22/23, den Steuer-
beschluss der Landessynode über das in dieser
Ausgabe veröffentlichte Kirchliche Gesetz über die
Feststellung des Haushaltsbuches der Evangelischen
Landeskirche in Baden für die Jahre 2018 und 2019
(Haushaltsgesetz) vom 26. Oktober 2017 staatlich
genehmigt.
Die Evangelische Landeskirche ist hiernach
ermächtigt, für die Zeit vom 1. Januar 2018 bis
31. Dezember 2019 eine Kirchensteuer als Zuschlag
zur Einkommen-, Lohn- und Kapitalertragssteuer in
Höhe von 8 Prozent der Bemessungsgrundlage zu
erheben.
In den Fällen der Pauschalierung der Lohnsteuer nach
Maßgabe von § 40, § 40a Absatz 1, 2a und 3 und § 40b
des Einkommensteuergesetzes (EStG) sowie bei der
Pauschalierung der Einkommensteuer auf Sachzu-
wendungen nach § 37a und § 37b EStG, kann ein
vereinfachtes Verfahren zum Kirchensteuerabzug
oder ein Nachweisverfahren gewählt werden kann.
Bei Anwendung der Vereinfachungsregelung beträgt
der ermäßigte Steuersatz 5,5 Prozent der pauschalen
Lohnsteuer bzw. der als Lohnsteuer geltenden
pauschalen Einkommensteuer. Bei Anwendung des
Nachweisverfahrens ist die Kirchenzugehörigkeit
aller Empfänger festzustellen und nur für Kirchenmit-
glieder die Steuer in Höhe von 8 Prozent der Bemes-
sungsgrundlage einzubehalten.
Ferner wird das besondere „Kirchgeld in glaubens-
verschiedener Ehe bzw. Lebenspartnerschaft“ nach
Maßgabe des § 2 Absatz 3 Haushaltsgesetz 2018/19
erhoben.
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